
Inſignien,) die Bereiterklärung zur Vornahme der Denun⸗
ciation der geheimen Häupter und Leiter der Loge und zur eiſtung
der von dem Ern bei Gewährung der Losſprechung geſtellten Be⸗
dingungen, und endlich das Gelöbnis zur Behebung des etwa
gegebenen öffentlichen Aergerniſſes durch öffentliche Erklärung des
Austrittes aus der Geſellſcha Nur in dem Falle einer großen für
den Pönitenten zu befürchtenden Gefahr könnte von einer formellen
Austrittserklärung Umgang genommen werden, falls nuLr durch
unzweideutige Verſicherung ſeinen ernſten Willensentſchluſs,
alle Verbindungen mit der Loge abzubrechen, kundgibt. Wenn der
Pönitent, der bisher von dem kirchlichen Verbote der Freimaurerei
und der diesbezüglichen Excommunication keine Kenntnis atte,
nach der Belehrung und Aufforderung des Beichtvaters, Qaus der
Loge auszutreten, ſich entſchieden weigert, ſo kann ETL ſelbſt⸗
verſtändlich nicht losgeſprochen werden, blange bei dieſer eige⸗
rung erharrt. Der Excommunication indeſſen verfällt wohl
nicht ſofort mit dem Act der Verweigerung des Austrittes,
ſondern, wie Lehmkuhl?) mit Recht annimmt, erſt dann, wenn

ſpäter einen eine Zugehörigkeit zur Loge manifeſtierenden
Act ſetzt Daſs auch Im Falle der Todesgefahr der Pönitent
en oben genannten Bedingungen nach Möglichkeit nachkommen,
zUum mindeſten das ernſtliche Verſprechen, denſelben ſeiner⸗
zeit nach Möglichkeit nachzukommen, ablegen muſs, bevor der Beicht⸗
vater ihn von der Excommunication löſen und von den Sünden
losſprechen kann, braucht wohl kaum erwähnt zu werden.

Beſtimmungen des bayeriſchen Itaates U  2  ber kirchen⸗
rechtliche Gegenſtände.

bn Dr Ed Stingl, Präſes un Straubing Bayern/
girchenangelegenheiten.“

Altkatholiken. Durch Miniſt.⸗Entſchl. vom März 1890
wurde erklärt, daſs die Altkatholiken in der Erzdiöceſe München
In Zukunft ſtaatlicherſeits nicht mehr als Katholiken betrachtet und

maurerei vom
Wenngleich In der neueſten Inſtruction der Inquiſition über die Frei⸗

at 1884 Unter den Bedingungen für die Ausübung der
auf die Dauer eines Jahres allen Beichtvätern gewährten Abſolutionsvollmacht
die Forderung der Auslieferung nicht ausgeſprochen Uurde, kann doch aus dieſem
Schweigen nicht auf die ehebung dieſer bisher geforderten Bedingung geſchloſſen
werden In den Quinquennalfacultäten Dro foro interno 8ub Lu wird dieſe
Bedingung: Ut libros, manuscripta acsigna sectam respicientia,
81 quae réetineant, 1 IIAnUUS absolventis radant 20 Ordinarium duam⸗-
primum transmittenda, aut saltem, 81 justae gravesSꝗue CauSaEe 10 postulent,
comburenda“ immer noch ausdrücklich gefordert. 950 20 in Vergleiche
die Paſtoralfrage „Freimaureriſches“ von Univerſitäts⸗Profeſſor Dir. Goepfert un
der Linzer Quartal  rift, Heft 1886 Seite Fortſetzung von
Quartalſchrift 1894,
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behandelt werden, da dieſelben nicht bloß das ogma von der amt⸗
en Unfehlbarkeit des Papſtes IN rebus fidei t. OTUIIL leugnen,
ondern auch andere Dogmen, namentlich jenes der Unbefleckten Em⸗
pfängnis Mariens, aufgegeben aben, ſo daſs ſie auch abgeſehen vom
Vaticanum formaler Häreſie 1580 ACtO von der1 Qus⸗
geſchloſſen ſeien.

Durch Miniſt.⸗Entſchl. vom pri 18900 wurde dasſelbe
ausgeſprochen für die Erzdiöceſe Bamberg und für die löceſen Augs⸗
burg, Paſſau Speyer und Würzbur

Durch Miniſt.⸗Entſchl. vom 25 Juli 18902) endlich auch für
die Diöceſen Regensburg und Ei 146

Durch Miniſt.⸗Entſchl. vom April 1890 wurden den In
der Tzdiöceſe München⸗Freiſing, durch Miniſt.⸗Entſchl. vom Mai
18999 auch den In der Erzdiöceſe Bamberg und den In den Diö⸗
ceſen Ugsburg, Paſſau Speyer und ürzburg ebenden Altkatho⸗
Hen die Rechte einer Privat⸗Kirchengeſe

—

chaft verliehen. Den In
der Diöceſe Regensburg lehenden Altkatholiken ſind dieſe E nicht
verliehen. (Oberh Verordnungsblatt 1891, 122

Unbefugte Ausübung von Kirchenämtern. Reichsgeſetz
vom Mai 1890 5 Das Geſetz, betreffend die Verhinderung
der unbefugten Ausübung von Kirchenämtern vom Mai 1874
ird aufgehoben.

Die auf run dieſes Geſetzes Ergangenen Verfügungen
von Centralbehörden und Landes⸗Polizeibehörden verlieren ihreGiltigkeit.

Pöllerſchießen bei Feſtlichkeiten Das Pöllerſchießen ohnediſtrictspolizeiliche Erlaubnis iſt verboten durch t.⸗G.⸗B 367
Ziff 8, und 368 Ziff Die oberbayeriſche Kreisregierung rdnete
Uunterm Juni 18900 „Zunächſt iſt darauf eſtehen, daſsIn allen 0  en ohne Usnahme, ſelbſt bei Feſtlichkeiten, welchendas Abfeuern von Pöllerſchüſſen ſeit unvordenklicher Zeit hergebrachtiſt, die erforderliche diſtrictspolizeiliche Erlaubnis rechtzeitig nach⸗geſucht wird Bei Würdigung der einkommenden Geſuche habendie zuſtändigen Behörden allgemein davon auszugehen, daſs * ihre
Aufgabe iſt, der un rage ſtehenden, nachgerade eine öffentliche Ca⸗
amität bildenden Unſitte mit allem Nachdrucke entgegenzutreten und
ſie, ſoweit ihre völlige Beſeitigung nicht hunlich erſcheint, wenigſtensauf das Aeußerſte beſchränken. Die erbetene Erlaubnis iſtaber lSdann nUuLr ſolchen Perſonen, bei welchen die nöthigeUebung und Vorſicht vorausgeſetzt werden kann, und nUur fürOertlichkeiten ertheilen, die von öffentlichen Verkehrswegen der⸗
art entlegen ſind, daſs eine Gefahr des Scheuwerden von Thieren2— des Zutrittes Unberufener zum Schießplatze ausgeſchloſſen Er⸗

K.⸗M.⸗Bl. O. K.⸗M 27 9 M.⸗Bl SD
K.⸗M

Bl 111 Reichsgeſetz⸗Blatt 1890, 65 Kr.⸗A.. ⸗Bi. 7
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ſcheint Endlich wird auch, nachdem ehr viele Gemeinden des
Regierungsbezirkes während des Sommers rholung ſuchenden und
ranken Fremden zum Aufenthalte dienen und hierin eine weſent⸗
liche Erwerbsquelle erblicken, in jedem einzelnen Falle ſorgfältig
erwägen ſein, inwieweit das beabſichtigte Pöllerſchießen, insbeſondere
In den frühen Morgenſtunden, nicht eine empfindliche Beläſtigung,
10 Geſundheitsſtörung für die mwohner nach ſich ziehen ge⸗
eignet iſt

Sonntagsruhe. eber die Sonntagsruhe wurden durch
die Novelle vom Junt  —9 1891 zur Gewerbeordnung mehrfache
Beſtimmungen getroffen. In Bayern beſtand aber ſchon eine
Verordnung vom Juli 1862 über die Sonntagsheiligung. Der
Unterſchied zwiſchen den bayeriſchen und reichsgeſetzlichen Beſtim⸗
mungen beſteht darin, daſs rſtere die Sonntagsruhe ihrer ſelbſt
willen, alſo Sonntagsheiligung, anordnen, etztere dagegen nuLr den
Schutz der Arbeiter Im Auge

Soweit die Verordnung vom Juli 1862 einen In das
Bereich der Novelle vom Junt  O 1891 fallenden Gewerbebetrieb
regelt, iſt ſie durch dieſe aufgehoben; denn Reichsrecht 1 Land⸗
recht; nuLr ſowei die Verordnung ſtrengere Vorſchriften enthält,
gilt ſie noch 1 des In der RNovelle 105 hinſichtlich aller
Gewerbe gema  En Vorbehaltes: „Die Beſtimmungen der Para⸗
graphe 105 bis 105 ſtehen weitergehenden landesgeſetzlichen Be⸗
ſchränkungen der Arbeit Sonn⸗ und Feiertagen nicht entgegen;“
derſelbe Vorbehalt iſt noch hinſi der Handelsgewerbe ſpeciell
gemacht In der Novelle § 41 A, Abſatz „Weitergehenden landes⸗
geſetzlichen Beſchränkungen des Gewerbebetriebes Sonn⸗ und

ſtehen leſe Beſtimmungen nicht entgegen.“ Soweit dagegen
die Verordnung nicht gewerbliche Dinge oder eine von der Novelle
nicht erührte Gewerbsthätigkeit regelt, gilt ſie noch Folglich gilt
noch ihr Verbot der öffentlichen oder geräuſchvollen landwirtſchaft⸗
lichen rbeitten 1), ferner gilt der Verordnung noch, In⸗
oferne erſelbe nicht bloß wie 41 der Novelle den Gewerbe⸗
etrieb In offenen Verkaufſtellen verbietet, ſondern die Schließung
auch der agazine der Handels⸗ und Gewerbsleute anordnet; ferner
gilt noch deyr Verordnung mit dem Verbote der Getreide und
Viehmärkte, der Treibjagden und öffentlichen Verſteigerungen,
mit dem Verbote lärmenden Zechens 20 und lärmender Unterhaltungen
In der Nähe von Kirchen während des vormittägigen Gottesdienſtes,
8 mit dem Verbote des Scheiben⸗ und Vogelſchießens und anderer
Luſtbarkeiten vor Beendigung des vormittägigen Pfarrgottesdienſtes
und mit dem Verbote des Viehaustreibens und Hütens zur
Zeit des vormittägigen Gottesdienſtes.

Nun der Novelle vom Juni
Reichsgeſetz⸗Blatt 261 und bayr Kanzlei XVIII 281
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Stehendes Gewerbe. „I 105 Die Feſtſtellung der
Verhältniſſe zwiſchen den ſelbſtändigen Gewerbetreibenden und den
gewerblichen Arbeitern iſt, vorbehaltlich der durch Reichsgeſetz be
gründeten Beſchränkungen, Gegenſtand freier Uebereinkunft.“

105 Zum Tbeiten Sonn⸗ und Feſttagen können die
Gewerbetreibenden die Tbeitter nicht verpflichten. Arbeiten, E
nach den Beſtimmungen dieſes Geſetzes auch Sonn⸗ und Feſt
en W werden dürfen, en Uunter die vorſtehende Be⸗
ſtimmung nicht L Tage als eſttage gelten, beſtimmen Unter
Berückſichtigung der örtlichen und confeſſionellen Verhältniſſe die
Landesregierungen. 46

Zweierlei iſt hier 5. beachten: Nur die Arbeiter können nicht 8E
zwungen werden, onn- und Feiertagen arbeiten; die Unternehmer da
gegen ſind nich gezwungen zur Haltung der Sonntagsruhe; nur im einzigenFalle des 41 Abſatz 1. „Soweit nach den Beſtimmungen der Paragraphe105 5 bis 105 ehilfen, Lehrlinge und Arbeiter um Handelsgewerbe nichtbeſchäftig werden dürfen, darf In offenen Verkaufsſtellen ein Gewerbebetrieb
dieſen Tagen nich ſtattfinden“, ſind auch die Unternehmer zur Sonnta ru  Ereichsgeſetzlich gezwungen, aber au nur, ſoweit das Handelsgewerbe DIi of — 0⏑— Enen
Verkaufsſtellen betrieben wird; bei geſ

enen Laden, un thren Wohnräumenunen die Unternehmer perſönlich oder durch ihre Familien⸗Angehörigen Waren
abgeben ſelbſt nach der bayeriſchen Verordnung vom uli 186 (Erkenntnisdes bayeriſchen Caſſationshofes vom Mai Dagegen iſt die öffentlich
vorgenommene Sonntagsarbeit auch der Unternehmer nicht bloß im Handels⸗gewerbe, ondern überhaupt erboten Urch die bayeriſche Verordnung vom Juli1862, Die erwachſenen Arbeiter können zur Sonntagsarbeit un der egenicht 9  n werden; wohl aber önnen ſie freiwillig ſich 1 derſelbenherbeilaſſen. Verboten iſt auch die freiwillige Arbeit Sonn⸗ und FeſttagenIm Falle des

„§ 105 Im Betriebe von Bergwerken, Salinen, Aufbereitungs⸗anſtalten, Brüchen und Gruben, von Hüttenwerken, Fabriken und
Werkſtätten, von Zimmerplätzen und anderen Bauhöfen, von Werftenund Ziegeleien, ſowie bei Bauten aller Art dürfen Tbeitter
Sonn⸗ und Feſttagen nicht beſchäftigt werden. Die den Arbeitern

gewährende Ruhe hat mindeſtens für jeden Sonn⸗ und Feſttag24, für zwei aufeinanderfolgende Sonn⸗ und Feſttage 36, für das
Weihnachts⸗, Oſter⸗ und Pfingſtfeſt 48 Stunden dauern. Die
Ruhezeit iſt von 12 Uhr na zu rechnen und muſs bei zweiaufeinanderfolgenden Sonn⸗ und Feſttagen bis Uhr abends des
zweiten age dauern. In Betrieben mit regelmäßiger Tag⸗ und
Machtſchicht kann die Ruhezeit früheſtens Uhr abends des
vorhergehenden Werktages, ſpäteſtens Uhr morgens des Sonn⸗
und Feſttages beginnen, für die den Beginn der Ruhe⸗zeit folgenden Stunden der Betrieb ruht.“Alſo das Verbot der Arbeit erſtre ich nur auf die un 105 auf⸗geführten Betriebe; demnach nicht anf die Land  E  2 nd Forſtwirtſchaft. Die land  2  2und forſtwirtſchaftlichen Arbeiten ind dagegen Iun Bayern durch die Verordnungvom Juli 1862 erboten Jedoch kann Ur kaiſdas Verbot ausgedehnt werden auf andere als die V

erliche Verordnung
105 genannten Ge⸗erbe Qu. 105 Das Verbot der Beſchäftigung von Arbeitern an onnund Feſttagen kann durch kaiſerliche Verordnung mit Zuſtimmung des Bundes⸗
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rathes auf andere Gewerbe ausgedehnt werden. Dieſe Verordnungen ſind dem
Reichstag bei einem nächſten Zuſammentritt zur Kenntnisnahme vorzulegen.
Auf die von dem Verbote zuzulaſſenden Ausnahmen finden die Beſtimmungen
der Paragraphe 105 bis 105 entſprechende Anwendung. Von der General⸗
regel der Sonntagsruhe iſt erne Ausnahme hinſichtlich des andelsgewerb
gemacht un

105 Abſatz Im Handelsgewerbe dürfen ehilfen,
Lehrlinge und Tbeiter erſten Weihnachts⸗, Er und Pfingſt
tage überhaupt nicht, im übrigen Sonn⸗ und Feſttagen nicht
länger als fünf Unden beſchäftigt werden. Durch ſtatutariſche
Beſtimmung einer Gemeinde oder eines weiteren Communalverbandes
(S 142/ kann dieſe Beſchäftigung für alle oder einzelne Zweige des
Handelsgewerbes auf kürzere Zeit eingeſchränkt oder Unter⸗
ſagt werden. Für die letzten vier 0  en vor Weihnachten 1e
für einzelne Sonn⸗ und 2  age, welchen örtliche Verhältniſſe
einen erweiterten Geſchäftsverkehr erforderli machen, kann die
Polizeibehörde eine Vermehrung der Stunden, während welcher die
Beſchäftigung ſtattfinden darf, bis auf zehn Stunden zulaſſen Die

tunden, während welcher die Beſchäftigung ſtattfinden darf, werden
Uunter Berückſichtigung der für den öffentlichen Gottesdienſt be
immten Zeit, ſofern die Beſchäftigungszeit durch ſtatutariſche Be⸗
ſtimmungen eingeſchränkt worden iſt, durch letztere Im übrigen von
der Polizeibehörde feſtgeſtellt. Die Feſtſtellung kann für verſchiedene
Zweige des Handelsgewerbes verſchieden erfolgen.“

Begriff „Handelsgewerbe im Sinne der Vorſchriften des Geſetzes
umfaſst nicht uur en Groß und Kleinhandel, ſondern Unter anderem auch en
eld und Credithandel, die Leihanſtalten, den Zeitungsverlag, die ſogenannten
Hilfsgewerbe des Handels, edition, Commiſſion und die Handelslager. Auch
die Thätigkeit des iun en Bureaux der abriken, Werkſtätten beſchäftigten
Perſonals fällt darunter.“ (

utſch vom April 1892

le nach 105 Abſ. . der Gewerbeordnung den Polizeibehörden U⸗ſtehenden Befugniſſe ſind von den Diſtricts-Polizeibehörden, un München von
der Polizeidirection, wahrzunehmen.“ (Verordnung vom 29 M  Kärz 18922 37.)

ine zweite Ausnahme On dem Gehote der Sonntagsruhe ſind Aun
verſchiebbare Arbeiten, welche aufgezählt ſind Iun

＋8 105 C. Die Beſtimmungen des 105 nden keine An
wendung:

auf Tbeiten, we In othfällen oder Im öffentlichen Inter⸗
eſſe unverzüglich vo  n werden müſſen;

für einen Sonntag auf Arbeiten zur Durchführung einer
geſetzli vorgeſchriebenen Inventur;

auf die ewachung der Betriebsanlagen, auf Arbeiten zur
Reinigung und Inſtandhaltung, durch we der regelmäßige Fort
gang des eigenen oder eines fremden Betriebes bedingt iſt, ſowie
auf Tbeiten, von welchen die Wiederaufnahme des vollen werktägigen
Betriebes abhängig iſt, oferne nicht dieſe Arbeiten Werktagen
vorgenommen werden können;

Min.⸗Bl‚ des Innern 195 und bayeriſche Kanzlei XIX 186
2) eſe und Verordnungsblatt 61 und bayeriſche Kanzlei XIX SD 161.1
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Auf Arbeiten, welche zur Verhütung des Verderbens von

Rohſtoffen oder des Miſslingens von Arbeitserzeugniſſen erforderlich
ſind, ſofern nicht dieſe Arbeiten Werktagen vorgenommen werden
können

auf die Beaufſichtigung des Betriebes, ſoweit EL nach Ziffer
bis Sonn⸗ und Feſttagen ſtattfindet.

Gewerbetreibende, we Arbeiter Sonn⸗ und Feſttagen
mit Arbeiten der unter er bis erwähnten Art beſchäftigen,
ſind verpflichtet, ein Verzeichnis anzulegen, mn welches für jeden
einzelnen Sonn⸗ und Feſttag die Zahl der beſchäftigten Arbeiter,
die Dauer threr Beſchäftigung, owie die Art der vorgenommenen
Tbeiten einzutragen ſind Das Verzeichnis iſt auf Erfordern der
Orts⸗Polizeibehörde owie dem Im 139 bezeichneten Beamten
jederzeit zun Einſicht vorzulegen.

Bei den Uunter Ziffer und bezeichneten Tbeiten, ſofern
dieſelben länger als drei Stunden dauern, oder die Arbeiter
Beſuche des Gottesdienſtes hindern, ſind die Gew  rbetreibenden ver
flichtet, jeden Tbeiter entweder jedem ritten onntage volle
36 Stunden, oder jedem weiten onntage mindeſtens In der
Zeit von Uhr morgens bis Uhr abends von der Arbeit frei⸗
zulaſſen

Ausnahmen von den Vorſchriften des vorſtehenden Abſatzes
darf die Untere Verwaltungsbehörde geſtatten, wenn die Arbeiter

Beſuche des ſonntägigen Gottesdienſtes nicht gehindert werden
und ihnen Stelle de Sonntages eine 24ſtündige Ruhezeit
einem Wochentage gewährt wird.“

* 105 Abſ Das Verzeichnis über die Sonntagsbeſchäftigung iſt mn
München der Polizeidirection vorzulegen.“ (Verordnung Om März 1892 838.)“

un 105 Untere Verwaltungsbehörden iM Sinne
des 105 Abſ und des 105 der Gewerbeordnung ſind die Diſtricts⸗
verwaltungs-Behörden, Iun München die Polizeidirection.“ (Verordnung vom

März 1892
Eine dritte Usnahme von dem Verbote der Sonntagsarbeit iſt jene,

K.  E der Bundesrath für einzelne Gewerbe machen darf m Gemäßheit des
„8 105 Für beſtimmte Gewerbe, insbeſondere für etriebe,

n denen Arbeiten vorkommen, we threr Natur nach eine Unter—
brechung oder einen Aufſchub nicht geſtatten, ſowie für Betriebe,
we threr atur nach auf beſtimmte Jahreszeiten beſchränkt ſind,
oder E uIn gewiſſen Zeiten des Jahres einer außergewöhnli
verſtärkten Thätigkeit genöthigt ſind, können durch Beſchluſs des
Bundesrathes Ausnahmen von der Beſtimmung des 105 Abſatz
zugelaſſen werden.

Die egelung der an Sonn⸗ und Feſttagen mn dieſen Betrieben
geſtatteten Arbeiten und der Bedingungen, Unter welchen ſie geſtattet
ſind, Tfolgt für alle Betriebe erſelben Art gleichmäßig und Uunter
Berückſichtigung der Beſtimmung des 105 Abſatz



Die vom Bundesrathe getroffenen Beſtimmungen ſind durch
das Reichsgeſetz⸗Blatt zu veröffentlichen und dem El  ag bei ſeinem
nächſten Zuſammentritte zur Kenntnisnahme vorzulegen.“

ine vierte Usnahme kann von der höheren Verwaltungsbehörde (Kreis
regierung) Ur jene Gewerbe gemacht werden, E.  E ſich mit dem Verkaufe von
Waren beſchäftigen, die zUum t 4 lich eb nothwendig ſind laut

10 105 Für Gewerbe, deren vollſtändige oder theilweiſe
usübung Sonn⸗ und Feſttagen zur Befriedigung täglicher oder

dieſen agen beſonders hervortretender Bedürfniſſe der Bevöl⸗
kerung erforderlich iſt, ſowie für Betriebe, we ausſchließli oder
vorwiegend mit durch Wind oder unregelmäßige Waſſerkraft ewegten
Triebwerken arbeiten, können durch Verfügung der höheren Ver⸗
waltungsbehörde Ausnahmen von den Im 105 getroffenen Be⸗
ſtimmungen zugelaſſen werden. Die egelung dieſer Ausnahm  V hat
unter Berückſichtigung der Beſtimmungen des §105 Abſatz
erfolgen.

Das Verfahren auf Anträge ulaſſung von Ausnahmen
für etriebe, we ausſchließlich oder vorwiegend mit durch Wind
oder unregelmäßige Waſſerkraft ewegten Triebwerken arbeiten, Uunter⸗
liegt den Vorſchriften der Paragraphe und 21.

In Anwendung dieſes 105 wurde von den einzelnen Kreisregierungen
Verfügung getroffen, nämlich für die München durch oberbayeriſchen
Regierun9Erlaf vom 31 uli 189 (K⸗A 85) und vom bvember
1893 K.⸗A 115), für den Kreis Oberbayern durch oberbayeriſchen
Regierungs⸗Erlaf vom 12 December 1892 (K.⸗A 137), für Nieder⸗
bayern durch Regierungs⸗Erlaf vom Y  QV.  uni 37), vom

uli 1892 65), vom Februar 1893 (K.⸗A.⸗Bl. 5 und
vom December 1893 (K.⸗A.⸗Bl 103), für die Pfalz ur Regierungs⸗Erlaſs
vom Juni 189 (K.⸗A

2

Bl. 32) und vom November 189 (K.⸗A

119), für Oberpfalz und Regensburg durch Regierungs⸗Erlaſs vom Juni
189 61), vom Auguſt 1892 (K

A.⸗Bl. 75) und vbom

December 1893 (K

A.⸗Bl 187), für Oberfranken durch Regierungs⸗Erlaſs
vom 6  —  Aunt 189 (K.  —  A. 46), für Unterfranken durch Regierungs⸗Erlaſs
vom 25 V  Unt 1892 K.⸗A.⸗Bl. 33)0, für Schwaben und Neuburg durch Regie
rungs⸗Erlaſs ecember 1893 (K

A.⸗Bl S 135) Dieſe Verfügungen
ihrem Wortlaute nach oder auch nur auszugsweiſe hier mitzutheilen, Urde
viel Qum erfordern, iſt auch nicht nothwendig, da jeder ſie leicht im Kreisamts⸗
blatte inden kann

Eine fünfte Ausnahme von der Sonntagsruhe können die Diſtricts⸗
verwaltungs⸗Behörden für eine beſtimmte Zeit bei unvorherzuf ehendem
Arbeitsbedürfniſſe machen

105 Wenn zur Verhütung eines unverhältnismäßigen
Schadens ern nicht vorherzuſehendes Bedürfnis der Beſchäftigung von
Arbeitern Sonn⸗ und Feſttagen eintritt, ſo önnen durch die Untere
Verwaltungsbehörde Ausnahmen von der Beſtimmung des 105
Abſatz für beſtimmte Zeit zugelaſſen werden.

Die erfügung der Unteren Verwaltungsbehörde iſt ſchriftli
3 erlaſſen Uund muſs von dem Unternehmer auf Erfordern dem
für die Reviſion zuſtändigen Beamten der Betriebsſtelle zur

—̊I vorgelegt werden. ne ſchrift der erfügung iſt inner⸗
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halb der Betriebsſtätte einer den Arbeitern leicht zugänglichen
auszuhängen.

Die untere Verwaltungsbehörde hat ber die von ihr geſtatteten
Ausnahmen Ein Verzeichnis führen, in welchem die Betriebs⸗
ſtätte, die geſtatteten Arbeiten, die Zahl der In dem etriebe be⸗
ſchäftigten und der den betreffenden Sonn⸗ und Feſttagen thätig
geweſenen Arbeiter, die Dauer threr Beſchäftigung, owie die Dauer
und die Gründe der Erlaubnis einzutragen ſind.“

yme ſechste Ausnahme önnen die Landes⸗Centralbehörden Ar einzelne
Feſttage machen laut

105 Abſatz Den Landes⸗Centralbehörden bleibt vor⸗
ehalten, für einzelne eſttage, welche nicht auf einen Sonntag
allen, Abweichungen von der Vorſchrift des 105 Abſatz
geſtatten. Auf das Weihnachts⸗, eujahrs⸗, Oſter⸗ Himmelfahrts⸗
und Pfingſtfeſt findet dieſe Beſtimmung keine Anwendung.“

Eine ſiebente Ausnahme von der Sonntagsruhe bildet der Betrieb
einiger vom Verbote der Sonntagsarbeit ganz freier Gewerbe; jedoch frei nur
für die Unternehmer, in der Beſchäftigung von Arbeitern iſt der Unternehmer
auch o  E Gewerbe beſchränkt NM

77 105 1. Die Paragraphe 105 Abſatz 1, 105 bis 105 ²
nden auf Gaſt und Schankwirtſchafts⸗Gewerbe, Muſik⸗Aufführungen,
Schauſtellungen, theatraliſche Vorſtellungen oder ſonſtige Luſtbar⸗
eiten, ſowie auf Verkehrsgewerbe keine Anwendung.

Die Gewerbetreibenden können die Tbeiter In dieſen Gewerben
nur zu ſolchen Tbeitten an Sonn— und Feſttagen verpflichten, we
nach der Qtur des Gewerbebetriebes einen Aufſchub oder eine
Unterbrechung nicht geſtatten.“

Endli ſind als achte Ausnahme frei von den Beſchränkungen der Para⸗
105 und 599 die Apotheken nachgra

77 154 Abſa Die Beſtimmungen der Paragraphe 105 bis
133 nden auf ehilfen und Lehrlinge in Apotheken keine
Anwendung 46

Wandergewerbe. Für den Gewerbebetrieb Im Umher⸗
ziehen 0 die Gewerbeordnung eine Beſtimmung in Betreff der
Sonntagsruhe bisher nicht getroffen; ſie a auch einen Anla
dazu, eil ſie bloß den Schutz der Tbetter Arbeitszwang

Sonn⸗ und Feſttagen Im üuge ＋ Mit der Novelle vom
Juni 1891 iſt dieſer Standpunkt ezügli der Wandergewerbe

inſoferne verlaſſen, als nun auch die Unternehmer eln
Arbeitsverbot gerichte iſt durch

55 An Sonn⸗ und Feſttagen 105 Abſ iſt der
Gewerbebetrieb Im Umherziehen, ſowei EL Unter Abſ Ziff 1—
fällt, owie der Gewerbebetrieb der im —42 bezeichneten erſonen
verboten.

Ausnahmen können von der Unteren Verwaltungsbehörde Fu⸗
gelaſſen werden. Der Bundesrath iſt ermächtigt, *  ber die Voraus⸗
ſetzungen und Bedingungen, Uunter denen Ausnahmen zugelaſſen
werden ürfen, Beſtimmungen zu erlaſſen.“
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55 lautet In ſeinen drei erſten Ziffern „Wer außerhalb
ſeines Wohnortes ohne Begründung einer gewerblichen Niederlaſſungund ohne vorgängige Beſtellung In eigener Perſon Waren irgend
einer Art feilbieten, 2 Waren irgend einer Art bei anderen Per⸗
onen, als bei Kaufleuten, oder anderen Orten, als in offenen
Verkaufsſtellen zum Wiederverkauf ankaufen, Warenbeſtellungen
aufſuchen will bedarf eines Legitimationsſcheines.“

In 42 iſt der hauſierende oder umherziehende Betrieb dieſer
Erwerbszweige innerhalb des Wohnortes geregelt. Die herumziehenden
Muſikanten dgl —(8 55 Abſ Ziff ſind dem Verbote nicht
unterworfen und das Im Einklange mit 105 , der
ehende Betrieb dieſer Erwerbsarten vom Sonntagsverbote frei⸗
gelaſſen ſind

In Bayern „Unterliegt der Hauſierhandel Sonn⸗ und Feſt
agen, inſowei nicht nach der Art des Betriebes —· der
Verordnung vom Juli 1862 auf denſelben Anwendung ndet,
den nämlichen zeitlichen Beſchränkungen, welchen der ehende Betrieb
des betreffenden Geſchäftes durch die vorſtehenden Anordnungen
(8 Abſ mit der Verordnung vom Juli ber den
Ladenſchluſs unterworfen ſind“ (Verordnung vom Auguſt
und ſoweit die Berordnung vom 30 Uli 1862 renger iſt, als
die Gewerbeordnung, gilt dies noch

Verliehrsdienſt. Nach Verordnung vom Uli 1862
Abſatz ſind von dem Gebote der Sonntagsheiligung Qaus
Ldürfen alſo auch Sonn⸗ und Feſttagen verrichtet werden:

Tbeiten, behu des Transportes von eiſenden und
Frachtgütern, beim Eiſenbahn⸗ Poſt und Dampfſchiffahrts⸗Verkehre
ohne Nachtheil nicht unterbrochen werden können. ami ſind nach Ur
I des Oberlandesgerichtes München vom 17 October 1891*
nicht nur die beim Transporte von Reiſenden und Frachtgütern
Im Eiſenbahnverkehre vorkommenden Arbeiten, ondern ſowo die
beim Transporte von Reiſenden und Frachtgütern, als auch die beim
Eiſenbahnverkehre vorkommenden Arbeiten emeint. Das Au  —  2 und
mladen der auf der Eiſenbahn transportierenden ebenden Thiere
muſs von dem Abſender und beziehungsweiſe mpfänger ſe oder
durch von ihm beauftragte Perſonen beſorgt werden, bi  det aher
keine Thätigkeit der den Eiſenbahnbetrieb leitenden Verwaltung und
kann aher, enn ſie auch dem Eiſenbahntransporte vorhergeht oder
nachfolgt, nicht als Im Eiſenbahnverkehre inbegriffen erachtet werden,
fällt Omi nicht Unter die Iim Ab'  — Ziff der Verordnung
vom Uli 1862 aufgeführten, von der Sonntagsruhe Aus⸗
genommenen Trbelten Dasſelbe gilt und zwar In erhöhtem Maße
von dem ſpäteren Verbringen der ausgeladenen Thiere in die Stal⸗
lungen.

Blätter für Rechtsanw., rg.⸗Bd 11 S
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Nach einer Entſchließung der General-Direction der königlich
bayeriſchen Staatseiſenbahnen vom Juni 1891 wurde
des Betriebs⸗Reglements für die Beförderung von Leichen, Fahr⸗
zeugen und ebenden Thieren vom October 1889 folgender Zuſatz
gemacht: „An Sonn⸗ und allgemeinen Feſttagen werden außer
Hunden keine Thiere zur Beförderung angenommen. Ausnahmen
hievon können In einzelnen d  en durch die General-Direction der
königlichen Staatseiſenbahnen zugelaſſen werden.“ Ein Ausſchreiben
der General-Direction der erkehrsanſtalten vom Juni 1890*
beſtimmt: „Als eſttage Im Sinne der Betriebsreglements Beför⸗
derung von Gütern aben alle diejenigen Tage gelten, we
ſowohl von den politiſchen wie von den kirchlichen ehörden eines
Tte. oder arüber hinausgehenden größeren ezirkes übereinſtimmend
als Feſttag anerkannt und von den Einwohnern Uunter Vermeidung
knechtlicher Arbeit wie ein Sonntag gefeiert werden pflegen Hie⸗
nach iſt von Fall Fall nach Maßgabe der jeweiligen bcalen Ver⸗
hältniſſe 3u entſcheiden. Als eſttage erſcheinen alſo In katholiſchen
egenden allgemein die Marientage, das Frohnleichnamsfeſt, In ein⸗
zelnen katholiſchen Bezirken, beziehungsweiſe rten, die der
Diöceſanpatrone, B Stb In der iöceſe 1.  0  7 Benno
In München 20., In proteſtantiſchen Gegenden der Charfreitag.“

Nach Miniſt.⸗Entſch vom März 1891 wurde die bayeriſche
Poſtordnung vom Mai 1889 In Abſatz und folgender⸗
weiſe abgeändert:

„Abſa An Sonn⸗ und Feiertagen ſind die Dienſtſtunden
der Poſtanſtalten für den Verkehr mit dem Ublicum auf die Stunden
von bis Uhr und 11 bis Uhr vormittags und von bis

Uhr nachmittags beſchränkt.
Abſatz In beſonderen en kann die Beſchränkung der

Dienſtſtunden an Sonn⸗ und Feiertagen zeitweiſe ganz oder zum
Theile aufgehoben werden.“

örung der Sonntagsfeier. Die Strafbarkeit deſſen,
der einer 6 Störung der eler der Sonn⸗ und eſttage
erlaſſenen Anordnung zuwiderhandelt, wird dadurch nicht Qus⸗
geſchloſſen, daſs EL ſich In dem en Glauben efunden hat, nicht
rechtswidrig zu handeln, da die Anwendung der In rage kommenden
Strafnorm 366 des St.⸗G.⸗B. keineswegs durch das Be⸗
wuſstſein der Rechtswidrigkeit auf Seite des ſie Uebertretenden be
bedingt iſt; zUur Anwendung dieſer Strafnorm iſt mehr nicht ELT·
forderlich, als die ornahme einer In ezug auf dieſe Feier ver—
otenen andlung. (Urtheil de Oberlandesgerichtes München vom
26 März 1889.)

Amtsblatt der Verkehrsanſtalten 125 Geſetz und Verordnungs⸗Seite 39 und bayeriſche Kanzlei Samml. 292.



Tan nuſik Die Veranſtaltung öffentlichen Tanz⸗
muſt iſt gewiſſen Feſttagen und zu gewiſſen Feſtzeiten durch
Verordnung vom Juni 1862 verboten und nach Art und 35
des St.⸗G ſtrafbar Zu dieſem Verbot ergiengen den
letzten Jahren olgende Urtheile oberer Gerichtsbehörden

nter „Tanzmuſik“ iſt jede durch Ausführung von Tänzen
unter Muſikbegleitung bethätigte Beluſtigung 3u verſtehen Letztere
ſetzt nicht Eln beſonderes e oder Raum für Elne
Anzahl von Tanzenden voraus noch auch Erne wohlbeſetzte Uſi
Wenn auch die Aufführung eimne Tanzes als Ausfluſs ebenſo
plötzlich hervortretenden als raſch vorübergehenden immung noch
nicht unter den Begriff „Tanzmuſik“ fällt ſo wird der Charakter

ſolchen doch angenommen werden müſſen, wenn dieſe Be⸗
luſtigung für längere Dauer beabſichtig war Zur Annahme
der Oeffentlichkeit iſt allerdings noch erforderlich, daſs jedermann

das be eintreten und anze ſich betheiligen kann Als
Veranſtalter ſolchen Tanzmuſik iſt der Wirt als Inhaber des
Locales erachten, mag auch den Uſiker welchen die 0
mitbrachten nicht beigeſchafft haben denn überläſst den Tanz⸗
Uſtigen eine Räume deren enützung zu ＋

en Zwecken ETL unter⸗
agen kann Sein Verhalten E ſich aher nicht als bloßes
dar umſoweniger wenn ETL die Tanzenden mit Speiſen und Ge⸗
tränken verſie (Urtheil des Oberlandesgerichtes München vom

NIi 1893 —299
Eine QAus Anla Hochzeit ſtattfindende Tanzmuſik iſt nur

dann als öffentli veranſtaltet erachten, wenn die Theilnahme
Alsdaran unbeſtimmt welchen und wievielen Perſonen freiſteht.

„beſonders geladene 2 erſcheinen auch die Mitglieder eines
eingeladenen Vereines, ſowie diejenigen erſonen, welchen das Braut⸗
paar die Theilnahme der Tanzmuſik während des Verlaufes der⸗
ſelben geſtattet. *  El des oberſten Landgerichtes vom März

189020 Die Bezugnahme auf Eln Herkommen, wonach rte
der abgehaltenen Hochzeitsmuſik alle Jungen unverheirateten (Ute

beiderlei Geſchlechtes auch ohne Einladung anze ſich betheiligen
dürfen, geht nicht 0 denn die Verordnung vom Juni 1862
läſst Eenne auf Herkommen beruhende Ausnahme nicht (Urtheil
des Oberlandesgerichtes München vom 31 Fanuar 1893.))

Beerdigungen Wenn bei Leichenbegängniſſe
das Herkommen die Theilnehmer 9ſchloſſenen Reihen IM Marſch⸗

und mit Vereinsfahne mitziehen, ſo iſt hierin Eln öffentlicher
Aufzug erblicken, 3u welchem die diſtrictspolizeiliche Genehmigung
eingeholt werden Uſs Zuwiderhandlung iſt rafbar Urtheil des
Oberlandesgerichtes München vom Juli 1890.)0 Das Vereins-⸗

Blätter I•.＋ Rechtsanw Bod 331 2 Blätter Rechtsanw
Innern 1890 376
Bod 56 2.:. E  an Bod 31 Miniſt
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geſetz vom Februar 1850 Art Abſ nimmt nämlich von
der diſtrictspolizeilichen Genehmigung nur herkömmliche kirch

5 liche Proceſſionen und gewöhnliche Leichenbegängniſſe aus Dieſes„gewöhnlich“ ſcheint hier Im Sinne von „herkömmlich“ vom Ge⸗
II Ufgefaſst Dagegen wird dadurch, daſs dem Leichenzug einigeeinen Trauermarſch aufführende Muſiker voranſchreiten, ein Leichen⸗begängnis noch nicht einem außergewöhnlichen, ſo daſs hierzudie Erholung einer polizeilichen Genehmigung nothwendig wäre.AIENI

14

ö

(Urtheil des Oberlandesgerichtes München vom März 1888.))
11 Trauergeläute beim Ableben von Mitgliedern des könig⸗SINNINIA en Hauſes. Das Trauergeläute in ſolchen Fällen iſt von dem

Kirchenvorſtande anzuordnen. (V.⸗G.⸗ vom Februar 18882)und vom December und der Kirchendiener kann das
Trauergeläute nicht als eine ſeinen Wirkungskreis gar nicht be⸗
rü rende fremde Angelegenheit betrachten und behandeln; dagegen iſtSS EL allgemeinen als berechtigt 3u erachten, für die ihm übertrageneLeiſtung eine Vergütung aus Kirchenſtiftungsmitteln zu beanſpruchen;denn In die Pauſchalanſätze der betreffenden Dienſtfaſſion, bezwin die Erträgniſſe des Schul⸗ und Kirchendienſtes kann das Trauer⸗
eläute deshalb nicht einbezogen werden, eil eS naturgemäß nur
ſelten und erſt nach längeren Zwiſchenräumen eintritt, dann aber
allerdings ſeiner mehrwöchentlichen Dauer eine ganz außer⸗ordentliche umfangreiche von der Perſon des Kirchendieners allein
nicht bewältigende, überdies vielfach mit ſeinen weiteren Dienſt⸗obliegenheiten kaum vereinbare Aufgabe bildet, ſo daſs eine Durchſchnittsbewertung der Vergütung für dieſe eiſtung ſchon mit ück⸗
ſicht auf die Beſonderheit etzterer In den faſſionsmäßigen fixenGehaltsbezügen nicht inbegriffen ſein kann. Die rage, In welchemBetrage eine olche Vergütung jeweils 3 leiſten ſei, bildet, ennſie Im Rahmen eines Verwaltungsrechtsſtreites nach Art 23
des eſ vom Auguſt 1878 (d in einem Streiteüher den Umfang des Kirchendienſtes) auftau eine der letzt⸗inſtanziellen Würdigung des Verwaltungs⸗Gerichtshofes UnterſtellteThatſache, E ſich Unter Berückſichtigung aller Concreten per⸗ſönlichen und örtlichen Verhältniſſe beurtheilen iſt G.⸗H.⸗Evom 23 December 1891

Friedhof⸗Angelegenheiten. Beſtrittene Anſprüche aufdie Benützung eines Im kirchlichen Eigenthume ſtehenden Friedhofesgehören zu den In Art Ziff 13 des Geſetzes vom Auguſt 1878
über den Verwaltungs⸗Gerichtshof zuſammengefaſsten, auf das kirch⸗liche Verbandsverhältnis ſich gründenden Angelegenheiten und Unter⸗liegen, ſoweit nicht in einzelnen ällen, wie bei den Erb⸗begräbniſſen Im Geltungsbereiche des allgemeinen preußiſchen Land⸗

34 Samml 126 2) Samml. ——— 411 20 Samml. XIII

Linzer „Theol.⸗prakt. Quartalſchrift“. 1895,
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rechtes, ein dingliches von dem perſönlichen Verhältniſſe der Inhaber
zur Kirchengemeinde unabhängiges Gebrauchsrecht gegeben iſt, der
letztinſtanziellen Entſcheidung des Verwaltungs⸗Gerichtshofes. Handelt
es ſich aber einen Friedhof, welchen die politiſche Gemeinde auf
Grund des Art 38 Abſ der Gemeindeordnung herſtellte, welcher alſo
Im Eigenthume der politiſchen Gemeinde ſteht, ſo en beſtrittene
nſpruche auf die enützung eines ſolchen Friedhofes Unter Art
Ziff 31 des Geſetzes vom Auguſt 1878 (V

G.⸗H.⸗E vom

uli
Simultaneum. Der 103 der II Verf.⸗Beil. geſtattet

jeder öffentlich aufgenommenen Kirchengeſellſchaft, ſich bei thren
Leichenfeierlichkeiten der auf den Kirchhöfen befindlichen Glocken
bedienen und begründet hiedurch ezügli des Gebrauches der Glocken
auf jenen Kirchhöfen, we nach 100 ebendaſelbſt als gemeinſame
Begräbnisplätze ſämmtlicher Confeſſionen erſcheinen, Ein geſetzliches
Simultaneum 77  nter die in 103 der II Verf.⸗Beil. erwähnten
Glocken auf Kirchhöfen en auch die Glocken einer innerhalb eines
gemeinſchaftlichen Friedhofes ſtehenden Pfarr oder Filialkirche, wenn
und inſowei ſie für Beerdigungen benützt zu werden pflegen
(V.⸗G.⸗ vom März 1890.) 2) Wie der Verwaltungs⸗Ge⸗
richtshof, ſo hatten chon früher die Miniſterial⸗Entſchließungen vom

Auguſt 1844, vom November 1848, vom 27 Jänner 1849
und vom Juni 1851 entſchieden.

„In Ermanglung beſonderer Beſtimmungen, we über die
enützung der Glocken von Simultankirchen bei Beerdigungs⸗Feier⸗
lichkeiten In den das betreffende kirchliche Simultaneum begründenden
Specialgeſetzen oder in beſonderen Verträgen ausdrücklich nieder⸗
gelegt ſind, müſſen die In einem Simultanverhältniſſe befindlichen
Kirchengemeinden ezügli des Gebrauches der thnen gemeinſchaft⸗
en Glocken bei Beerdigungs⸗Feierlichkeiten als gleichgeſtellt erachtet
werden“ (V.⸗G.⸗H.⸗E. vom Juli 1890)3;5) auch dann, wenn
eine. Leiche auf den Charfreitag II ieſelbe

„Wird über die geſchi Grundlage des Simultaneum
geſtritten, ſo ieg ern Streit über den derzeitigen Rechtsbeſtand des
E  er ſelbſt, nicht aber — die Usübung des Rechtes vor“
Zur Entſcheidung eines ſolchen rette ſind aber die Verwaltungs⸗
behörden nicht zuſtändig, ondern die Gerichte. (V.⸗G.⸗H.⸗E vom
25 November 1891

Beſtrittene Rechtsanſprüche auf den Genuſs oder Mitgenu
eines ſimultanen Stiftungsvermögens oder in Betreff der Verwaltung
ſolchen Vermögens allen, ſoweit ſie überhaupt dem Gebiete des öffent⸗
lichen Rechtes angehören, Unter Art Ziff 11 des Geſetzes vom

Samml. Samml. XII. Samml. XII.
256 Samml. XIII 319
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Auguſt 1878; daſelbſt iſt der Verwaltungs⸗Gerichtshof zur letzt⸗
inſtanziellen Beſcheidung von Beſchwerden die Beſchlüſſe oder
Ver ügungen der Kreis⸗Regierungen „In kirchlichen Simultan-Ver⸗
hältniſſen“ als zuſtändig rklärt nter kirchlichen Simultan

Ver⸗
hältniſſen Im Sinne dieſer Geſetzesſtelle ſind aber nicht bloß jene
Beziehungen verſtehen, ſich gemã der 2  Ei
aus der den zwei Gemeinden verſchiedener Religionsparteien einer
1 zuſtehenden Berechtigung In Ezug auf die unmittelbare
Cultusübung ergeben; vielmehr fällt Uunter den obigen Begriff
auch die mit der Berechtigung zweier Confeſſionen einer 20

**
** ι—
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etwa verknüpfte Gemeinſchaftlichkeit eines rentierenden kirchlichen Ver⸗
mögens. vom Mai 1893.)

„Die Zuſtändigkeit der Verwaltungsbehörden iſt ausgeſchloſſen,
wenn die Verwaltung eines kirchlichen Vermögens von der einen
der beiden zu einer 11 berechtigten Religionsgemeinden mit der
Behauptung beanſprucht wird, daſs dasſelbe überhaupt nicht Gegen⸗
an de. Simultaneums, ondern ausſchließliche Eigenthum 14.
(V.⸗G.⸗H.⸗E. vom Mai 1893.) 2)

Leiſtungen an fremde Confeſſionen Nach Art des
Umlagengeſetzes vom Juni 1819 iſt kein Staatsbürger verbunden,
zur Befriedigung der Bedürfniſſe von Kirchen und Schulen einer
Religionspartei, welcher nicht gehört, mittels Umlagen bei⸗
1  7 wenn nicht ein gemeinſchaftlicher Genuſs oder Ein beſonderes
Rechtsverhältnis beſteht. Das gilt aber bloß von den Umlagen;
dagegen kann eine politiſche Gemeinde nten des Gemeindevermögens
zur Deckung der Bedürfniſſe der verſchiedenen Confeſſionen verwenden;
dazu iſt ſie nicht ver  1  El, aber berechtigt und ES „können aus
dem mſtande, daſs die Renten des Gemeindevermögens auch zur
Beſtreitung von Bedürfniſſen einer Schule und I verwendet
werden, die nicht allen Gemeindeangehörigen gemeinſam ſind, die⸗
jenigen, we zu einer anderen Ule und II gehören, für ſich
keinen Im Verwaltungswege verfolgbaren Anſpruch auf Heraus⸗
bezahlung eines verhältnismäßigen Antheiles dieſer Renten ableiten“

vom December 1890).5 edoch dürfen durch olche
Zuwendungen von gemeindlichen Renten nicht Umlagen nothwendig
werden (V.⸗G.⸗H.⸗E vom Februar 1883),0 denn onſt wäre
10 der Art des Geſetzes vom 22 Juni 1822 bloß
Im Gegenſatze zu der V.⸗ vom 23 Februar 1883 führen die
Blätter für adminiſtrative Praxis v) aus, daſs die Gemeinden
Leiſtungen für Cultuszwecke auch dann freiwillig übernehmen können,
wenn dadurch Umlagen der politiſchen Gemeinde nothwendig werden.

15 Confeſſionell gemiſchte rte In confeſſionell gemiſchten
Tten braucht nach der II Verf.⸗Beil. und der Verordnung

Samml. XIV 291 Samml. XIV 291 Samml. XII.
399 10 Samml. 340 Bod
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vom Juli 1862 eimn Religionstheil die beſonderen Feiertage des
anderen nicht halten, auch nicht den Frohnleichnamstag und den
Charfreitag. ber nun iſt die große rage Was iſt ein confeſſionell
gemiſchter Ort? Schon mehrere gerichtliche Ttheile verſuchten einen
Begriff zu geben, aber ſie befriedigen nicht, weil ſie unbeſtimmt
ſind Unterm Jänner 1893 prach das Oberlandesgericht München
ſich wieder 41  ber dieſen Gegenſtand aus in folgender Weiſe Ob
einem rte die Eigenſchaft eines beſtimmt confeſſionellen oder eines
confeſſionell gemiſchten Dirte Im Sinne der Verordnung vom

Juli 1862 ukommt, ungt, wie das Oberlandesgericht chon
mehrfach, insbeſondere mit Urtheil vom März 1888 ausſprach,
von den Umſtänden des 0 ab, iſt nicht ausſ

letli nach dem
ahlenverhältniſſe der verſchiedenen Confeſſion Angehörigen
einander entſcheiden, aher weſentlich eine rage thatſächlicher atur
Deshalb können je nach den Umſtänden Orte, we ganz gleiche
oder nahezu gleiche Zahlenverhältniſſe der Confeſſions⸗Angehörigen
zeigen, als confeſſionell emiſcht oder ungemiſcht bezeichnet werden.
Das Berufungsgericht hat den in rage ſte enden Ort als einen
katholiſchen rklärt und QAbet nicht bloß das Zahlenverhältnis der
Katholiken mit 77 der Einwohnerſchaf gegenüber den Proteſtanten
mit 77 ins Auge gefaſst, ondern auch berückſichtiget, daſs die ge⸗
ſchäftliche Thätigkeit beider Confeſſions⸗Verwandten, E faſt aus⸗
ſchließlich Ackerbau treiben, ſowie deren geſellſchaftlichen Verhältniſſe
die gleichen elen und daſs der Ort von jeher als katholiſ gegolten
habe, wenn auch jede onfeſſion eigene I1 und Ule beſitze
und die Proteſtanten regelmäßig jeden Sonntag Hauptgottesdienſt
abhalten, die Katholiken aber abwechslungsweiſe vormittags oder
nachmittags Gottesdienſt feiern. So da Oberlandesgericht München.
ſt man nun klug darüber, was ein confeſſionell gemiſchter Ort iſt?
Man wird wohl ſagen müſſen: die Gerichte entſcheiden mn jedem
einzelnen Falle, ob ein Ort ein confeſſionell gemiſchter Ort ſei
oder nicht

16 Gemeindedienſte. Nach Art Abſ der Gemeinde⸗
Ordnung ſind Perſonen, we nfolge eines öffentlichen Dienſt⸗
verhältniſſes ſich in der Gemeinde aufhalten und dazu gehören
alle aetiven Geiſtlichen frei von den gemeindlichen Handdienſten.
Wenn nun ein 0  er Geiſtlicher durch Erwerbung des Bürgerrechtes
zur Gemeinde in ein näheres Verhältnis 2—  „ ſo rag * ich,‚ ob
EL auch dann frei ſei, ob alſo ſeine Stellung als Bürger oder ſein
öffentliches Dienftverhältnis überwiege. Der Verwaltungs⸗Gerichtshof
entſchied Unterm Februar 1893,0 daſs auch dann frei ſei
von den gemeindlichen Handdienſten.

Dagegen ſind jene Geiſtlichen, we uhrwer beſitzen, nach
Art 49 der Gemeindeordnung von den Spanndienſten nicht frei,

Blätter für Rechtsanw. Bd 328 Samml. XIV.
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und wenn ſie dieſelben nicht leiſten, nach Art 29 des P.⸗St.⸗G.⸗B
raſbar. iezu ergiengen zwei Urtheile des Oberlandesgerichtes
München, nämlich: a) vom Mai 1891 der Art des
St.⸗G.⸗B erfordert nUur, daſs die Gemeindedienſte von der Ge⸗
meindeverwaltung feſtgeſetzt wurden und daſs Im Bedürfnisfalle eine
öffentliche Aufforderung zur eiſtung der betreffenden Gemeindedienſte

iſt Es iſt aher nicht erforderlich, daſs bei jedem edürfnis⸗
falle neuerdings eine Feſtſetzung der Gemeindedienſte und eine beſondere
Aufforderung jeden einzelnen Pflichtigen Tfolgt ne Ent⸗
ſchuldigung iſt NUL dann begründet, wenn der Pflichtige der Leiſtung
der Gemeindedienſte thatſächlich verhindert war, oder wenn EL
einem Irrthum über einen zUum geſetzlichen Begriffe der Uebertretung
des Art 29 des P.⸗St.⸗G.⸗B. gehörigen Thatumſtand befunden hat
Ein Orſatz, eln abſichtlich widerrechtliches Handeln wird von Art

nicht gefordert. Vom October 891 die Straf⸗
arkeit desjenigen, welcher die nach Feſtſetzung der Gemeinde⸗
verwaltung ihn treffenden Dienſte zur Erhaltung der Fahrbarkeit
der Gemeindewege ohne genügende Entſchuldigung nicht leiſtet, ird
dadurch, daſs die Feſtſetzung durch die Gemeindeverwaltung nicht
In der geſetzlichen Form und ni nach einem den Verhältniſſen
entſprechenden 0  abe erfolgt iſt, nicht ausgeſchloſſen. Wer glaubt,
rechtlich nicht verpflichtet zu ſein, hat die vorgeſetzte Verwaltungs⸗
behörde auf dem In Art 183 der Gemeindeordnung vorgezeigten
Wege 1  E anzugehen.

Marianiſches Uiederöſterreich.
Stäkten der Marienverehrung im Tande Uunter der us.

Von Jof —72 Y, Pfarrer In Deut Altenburg.
Ober⸗Vienerwalsd.

Biſchöfliche Reſidenzſtadt St. Pölten Land-Decanate mn (I.IV.))
Biſchöfliche Beſidenzſtadt 2 Pölten.

Nach der Legende hieß das Er und älteſte Kirchlein zu St Pölten
Maria aAamàꝛ See (Maria 20 lacum von dem In mehreren Geſchi
büchern die Rede iſt Auch iſt die Meinung verbreitet, daſs V
nd Kloſter von St Pölten urſprüngli auf Pfählen erbaut geweſen
Da Traiſenthal ildete nämlich In vorhiſtoriſcher Zeit, von Wilhelms⸗
burg 0  7 einen See In St Pölten iſt auch die älteſte Niederlaſſung
einer geiſtlichen Corporation von ganz Niederöſterreich zu ſuchen,

Min.⸗Bl. des Innern 203 Min.⸗Bl. des nnern 379

5993 Heft, G 847 1894, Heft, 9888  — II Heft, S 318 III Heft, 611
Vergl. Quartalſchrift 1893, Heft, S 51 IIL Heft, 355 III Heft,

Heft, 851


